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zum Eröffnungsantrag des / der

Vormämo und Namo

St€ße und Hausnumm€r

Posüeicahl und Ort

V€rfahr€nsb6vollmächtigts(r)

Schuldenbereinigungsplan für das gerichtliche Verfahren
(§ 305 Abs. I Nr. 4 lnsO)

Allgemolner Tell

Nsben diesem Allgemelnen Teil besteht dsr Sdruldenbsreinlgungsplan aus dem Besondercn Tsil (Anlagen TAund 7 B).

Dort sind itirjede; Gläubig€r die angsbotenen bssondoren Rsgolungen zur angemessenon Bereinigung der Schulden

dargestelft. Ergänzende Edäuterungen zur vorgeschlagenen Scltuldenbereinlgung können in derAnlage 7 C erfolgen.

Unis. Bolücklichtlgung d3r Gläublger-
inte]lssen sowio molnar V6rmögons-,
Einkomm.ns- und Famlllonvedrältnbso
bbla lch d6n nachstshenden Gläublgom
zur Bersinlgung melnsr Schulden
folgendon Schuldenbctrlnlgungaplan an:

E Phn mit Einmalzahlung oder festen RaiBn g€mäß d6m inAnlago 7 Abeillegenden

Plan und d6n ln Anlags 7 B aufgeführten orgänzend€n Rogelungen

E Phn mit f,exibl€n Raten gemäß dom ln Anlsg€ 7 A belliegendon Pl6n und don ln

Arlag€ 7 B aurgeführten srgänzenden Rogelungen

E Sonslig€r Plan (alE tulag€ 7 A beig€lilgt) mit den ln Anlage 7 B aufgeführton

orgänzondon RogElungen

I Edäutenrngen zur vo.goschlagsnEn Schuldonborelnigung (Anlage 7 C)

Ant€il
an der

Gesamt-
verschul-

dung
ln%

Summe aller
Ford6rungen

d6s
Gläubige.8

in EUR

Verfahrensbevollmäohti gte(r)
für das lßolvenzvorfuhren

Gläubiger
(möglichst ln alphabetlscher Reihenfolgo)

lId.
Nr.

NEmc, Wanamc, FimaNam6, Voanama bzv. FlmE

S[aß6, Hau.riummorSuaßa, Hausnummü

PGtl€ikshl, OdPo!ftikahl, Od

G63chäf,szsidranGaldläis2elchan

gar€tsüdr vaü6tBn duirr

I

Na&a, Wmemq FürnaN6ma, vomsma bzw. Fkma

Slreß6, HauanummolSlIeß€, Hauanumm€a

Pocü.ltsehl, o.tPotü.ltsrhl, o

G..dräll3z!lchcllGaaclrSftaztiarr€n

oeaatslidr varlrat6n durt r

2.

NarE, Vomama, FlmaNam€, Vomama b . Finna

Staeßc, HaulaummoaStEß6. Heuanumm6r

Postleitrehl, OtlPor{6ltsahl, Ort

cs8{hefbzoidlonc6!.,|äf,s26lchol1

3.

ge€€tdch voltctan durdl

AInü|.h. Fa.$ng l/2021
Elggnartrag VoöEudlorin§olvonz: SBP Allgomelnet T€ll (Anlago 7), s€lte I



nd.
Nr.

Gläubiger
Verfahrensbsvollmächti gt6(r)

für das lnsolvonzvedahren

Summo aller
Forderungsn

d6s
Gläublgers

in EUR

Anteil
an der

Gesamt-
versdrul-

dung
in%

Nama, Vomemo bzv. Flma N6ma, Vomamo, Fima

SLaß6, Hau8tlummar SUEß6, HauSnummar

PG{eitsshl, Ort Polu6itsrhl, Ort

G6!dräil.z€lch.n G6adrälEzoldl€n

Oaa6tdlch v6üEten duE r

Nam6, Voanemc bd. Flrme Nama, Voanamc, Fnma

S'faß€, Haulnumnar SlIaß€, Heulnummor

Po3tulErhl, ort Porf6itr9hl, Ort

G..dllflsz€ldl€n Gaadrlfl.z6ldl€n

galrtslldr vsdrrt.n dutdl

Nem6, Vomama tEw. Fkme Namo, Voaflama, Flme

Staßa, Hausnummor Stsaßa, Hauanummü

PooüciEahl, Ort Podlq'tzahl, On

Go3dräilraElch6n G6!d*ä!z6l(han

0asaEllch v6rb.t!o durdr

Namo, Vomem6 bdv. Flrna Namo, Vomamo, Flma

sll.ßo, Heu3rumtnaa St'aßa. HalJanummer

Potlcitrahl, Od Po.ll€|ts H, o.t

Gssrhäft8z€lddl G6adlätlz€ichoa

g.ssEllch varEoten düt r

Narna, Vdnamc bzw. Fltma Ne[c. !bmam6. Flrm.

SIrdßa, Hausnumm€r St aßo, Haulnumhsr

Posü.itrshl, olt Po.üoltsrhl. Ort

G63dräibz€lch.n GE!!7ifli-LTl.|]tiEfil

Ocaotslldr v€rlEtan duioh

Neme, Vomama t zw. Ama Nam€, \furflam€, Flme

Slraßr. Hauanummor Sbaßo, H6uSnumm6a

Po3tl.lts.hl On Poctleltsshl On

G6sdrält6zolden Ge!dläfiaz.ichon

g$etslidr v.rt€t€n duft ,l

Bg€nantrag V€ö.8u.h€dnsolvonz: SBP Alg€melno. Toil (Anl8g6 7), S.ite 2
Amüidle Fssaung U202t
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Anlage 7 B
zum Eröffnungsantrag des / der

SchuldenbereinigungBPlan für das gerlchtliche Verfahren

BosonderBr Tell

- Ergänzende Regelungen -

Datum des Schuldenbd€lnlgung3plans . 24.01.2024

An ich. Fssnrnq l/2021

Ergänzond€ Regelungon
(lnibesondere §ichorheltsn dor Gläublger, § 305 Abr. I Nr. 4 HalbsaE 3)

Es soll€n folgende ergänzonde Regelungen g3lten (für di6 slchetfieiten der Gläubiger, z. B: sicherungsabiretungen'

Atrgsch"ft"i, u"r"inüarte ooer duÄtr zwangivollstreckung erlangte Pfandrechte, müssen Regelungen erfolg€n):

Nach d6r insolvenzricfiterlichen Feststsllung dies€s Scfiuldenb€reinigungsplanes verpflichtot sich jeder Gläubiger/l€de

Gläubigerin:
l. a) käne Zwangsvollstseckungsmaßnahmen durchzuführan, bestshsnde Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zum Ruhen zu

bringen,
2. bi währen<t der Vergleichstaufzoit auf laufonde (v6zugs-)zinsen und tGsten zu vszidtton,

3. cj nach Erfüllung dei planlaufzeit dle RestEchuldbofreiung zu erklären und auf.don bls dahin nlcht getilgten Forderungsteil

zu vezlchten. Evtl. bestshende AbEetung€n und andero sichelhaitEn verlisren dann ihre Gültlgkeit,

4. d) dsn ontwertston Schuldtltel suszuhändlgen und

5. e) falls erfordedich, sine Schufa-Löschung zu erteilen.

- Eine Sondertilgung verküzt die Laufzeit da8 Vergl€ichs.

- Rechtlicho Einwendungsn geg€n die Fordorung€n bl€ibgn ausdrücklich vorb€haltsn

Dem Schuldner obliegt o8, währond dsr Laufzeit des Vergleichs

1. a) einE angemssse-ne Enrreöstäügkeit auszuüb€n und, w6nn 6r ohn8 Beschäftlgung ist, sich um eine solche zu b€mühen

und kelne zumutbara Tätigksit abzulehnon'

2. b) vemögen, das sr von Todes wsgen odsr mit Rücksicht 8uf €in künfriges Erbrechl erwirbt, zur Häne des we es an die

etauUiger entsprectrsnd ihrsm Antail 6n den Gesamw6lbindlichk€iiBn - ohne Anrschnung auf dsn V€rgleichsbetrag -
herauszugeb€n,
s, c) jedei wechsel oes wohnsltr€s oder der Beschäfrigungsstells unverzügtich den cläubigem mitzutellen,

4. dielnmallänaidr rt€n Gläubig€m aufAnforderung, einen Nachweis über das Elnkommen und die Bemühungen um eino

gulrtstaUgkeit (Uet Aö€itslosigkolt) zu eöringen und Anderungen anzuzsigen'

5. e) k€in€m Gläublg€r sinen Sondervortell zu versdraffen'

Stellt sich nachträglich horaus, dass der Schuldn€r eine sein€r Obliegenh€iten verl€Et und dadurch die Befriedigung des

lnsolv€nzgläubtg; beeinfächtigt hat, 80 hat 63r Gläubiger die Möglichk61, den Verglsich zu widemrfon' Di€s gilt nur' für

den Fall siner voEätrlidren Handlung.

Desgleichen hat der Gläubiger die Möglichkeit zum Wid€mJf d€s V€rgleichs, wonn

f. 
"jO"t 

S"f,ufan"r rlt denivorgesahänen Zahlungslsistungon, mit mehr als s€chzig Tagen in Vezug gerät'

z. Ufnacn Oem zustande kommän des Vergleiches das lnsolvenzverfahr€n üb€r das Vermögen des schuldners beantragt

wird,
ä- c) unricfrüge ,.ngaben zu dem Vsrmög€ns-, Gläubiger- und Forderungsverz€ichnis vorsätrlich oder grob fshrlässig

gemacht worden sind.
Der Widemtf bewirR, dass die ursprünglichen Fordorung€n der Gläubiger geg6n den schuldnsr in voller Höh€' abzüglich

g€leistetsr zahlungen, wied3r aurleben und zur sofortigen Rückzahlung fällig sind'

Ein€ verl€Eung der obliegenhelton kann nur binnen sinss Jahros nach dem zsitpunK gerügt w€rden, in dem dieses dem

äauuiger oelG-nnt gsword;n bt, spätestons iodoch ein Jahr nadl Erlällung des vsrgleiches'

Eigsnantrag V€lbrauchednaolvonz: SBP BesondersrTsil (Anlag6 7 B)' S6lts 1

@



zum Eröffnungsantrag des / der
Anlage 7 C

Schuldenberelnlgungsplan für da3 gerichtllche Verfahren

Erläuterungen zur vorgeschlagenen Schuldonbereinigung

Detum des §chuldenbotlnlgung3plana:
24.O1.2024

Erläutorungen zur vorgßchlsgsnen Schuldenborelnlgung

1. Der Schuldn€r tritt für 3 Jahro elle künfrigGn pfändbaren Teile sein€s Aöeits€inkommens einschlioßlich Weihnachtsgeld

und sonstigg Sonderzuwgndungen an dem zukünfrigen lnsolvenzvelwalt€r

2. Der Treuhänder v€rteilt die eingsganganen Beträge (abzüglich der TrBuhänderkoston) bBglnnond ab d€m l. Jahr

jew€ils €inmal im Jahr quotenmäßig nach Fordsrungshöha entsprechend der anliegendon Forderungsaufst€llung an di6

Gläubig6r.

S. Solltsn nach Abschluss dss Vergl€ichs noch wsitoro Gläubigor mit ber€chtigten und fälligen Fordelungen aus der Zeit

vor Verglelchsboginn Zahlung begehren, so wird diesen die Möglichkeit gegebn, sich entsprechend ihren Quoten am

Vergtelch zu Ueteltigen. Der Schuldner versichert, all€ ihr bskanntsn Gläubigsr benannt zu haben. Der beigefügte

Tllgungsplan geht von d€n Daten aus, dis d€m Schuldnor zur Verfügung stohen.

,{. Der Sdtuldner hat während der Laufz€it dos Scfiuldenbersinlgungsplans die Oblleg€nhsiten des § 295 INSO zu

beachton; ein Fall des § 290 INSO darf nicht Bintreten, § 290 INSO gilt entsprechend.

S. Sollts der Schuldner währond der Vsrgleichslaufzeit ohne grobe Fahrlässigkelt seinen (zukünfrigen) Aöeitsplatz

vedieren, so w€rdan dl6 Zahlungen an die Gläubigor singestellt, bi8 der Scftutdner wieder elnen angemeasenen und

zumutberen Aöeltsplatr gofunden hat.

6. Hat der Schuldn€r seine Vomflichtungen aus diesem Vergloich erfüllt, so arlas$n dle Gläubiger ihre resüichen

Forderungon gegan den Schuldner und händigsn dlesom alle vortrandenen Titel lm Original aus bzrl. verpflichton sich' dem

Schuldner eins entsprsdtsnde Bestätlgung auszust€llen'

Hinwsis: Diese Regelungen gelten nur im zusammonhang mit dem Tilgungs- und schuldonbersinigungsplan.

Anüia*I. F.!.ung t2o2l
ElgBnanüag veörauch.tinsolvonz: SBP B€sond6.€rTell (Anlage 7 c), Selte I



Hinwel
zu den Formularen für das Verbraucherinsolvenzverfahren

und das Restschuldbefreiungsverfahren

Lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise vor dem Ausrüllen derAntragsformulare Borgfältig durch. Füllen Sie die

Formulare unter Beachtung der Hinweise vollständlg und gcwls§enhaft aus. Wenn Sie beim Ausfüllen Schwierig-

ksiten haben, kann lhnen in vielen Fällen dis geeignete Person oderStolle, die das Scheitern de§ außergerichtlich en

EinigungsveEuchs bescheinigt hat, behilflich sein. Allgemeine Fragen können Sie aber auch an das zuständige ln-

solvenzgericht richten.

Wenn Sie die amtllchen Formulare nicht vollständlg ausgefüllt abgeben, besteht die Gefahr, dass lhr Antrag auf
Eröfriung des lnsolvenzverfahrens unter Umständen als zurückgonommen gilt.

Allgemelne Hinwel

Die Formulare für das Verbraucherinsolvenz- und Restscfiuldbsfreiungsvorfahren können Sie mit dem Compute(

mit der Schreibmasctine oder handsctriftlich - bitte in lesbsrer Druckschdft - auslüllen. Da es sich um amtliche

Formulare handelt, slnd lnhaltllche oder gostalterische Anderungen oder Ergänzungen nlcht zulä3sig. Soll'
te dor Raum im Formular nicht ausreichen, können Slo dle Angabon auf einem besonderen Blatt machen.

ln dem betroffenden Feld des Formular§ lst dann auf das beigefügte Blatt hinzuweisen.

Die vollständig ausgefüllten Formulare sind zunächst ohne Abschriflen (Kopien) bei dem zuständigen lnsolvenz-
gericht einzureich€n. Wenn das lnsotvenzg€richt die Durcfrführung des gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanver-

fahrens + anordnet, werden Sie gesond ert aufgefordort, Abschriften d€s gerichtlichon Schuldenbereinigungs-
plans (Anlage 7, Anlage 7 A und Anlage 7 B) und der Vermö'gensübersicht (Anlage 4) in der für die Zustellung an die

Gläubiger erforderlichen Anzahl nachzureichen. Stollen Sle d63halb un dass Sie elne vollständl-
ge, lnhaltsglelche Koplo der an das Gedcht übersandton Antragsu bol lhren vsrfahrensunterlagen
behalten.

Hauptblatt

ln der Kop{zeile des Hauptblattes tragen Si6 bitte nur lhron Vor- und Nachnamen mlt Po3tanschrift und derTele-
fonnummor, unter der Slo tagsübor ln der Regel etrolchbar slnd, sowi€ ggf. den Namen lhras Verfahrensbevoll-

mächtigten eini die vollständig6n zu lhror Person und zu lhrem Verfahrensbevollmäcfitigten werden in

der Anlage I (Personalbogen) erfalst' Bitte seEen Sie lhren Vor- und l{achnamen auch in die Kopfzeile aller

Anlagen zum Eröffnung3antrag ein.

Das für lhren lnsolvenzantrag
Stelle, die das Scfieitem des

wird lhnen in aller Regel von der geeigneten Person oder

außergerichtlicfi en Einigungsversuchs bescheinigt hat, genannt. Sie können das zu-

ständige lnsolvenzgericht ab€r auch beiJedem Amtsgericht erfragon.

Mit dem Eröffn u ngsantrag erklären Sie, dass Sie nach lhrer Einschätzung zahlungsunfähig sind oder dass Zah-

lungsunfähigkeit unmittelbar bovorsteht. Auf Grund des Eröffnungsanlrags kann das Gericht alle Maßnahmen er-

greifen, die erfordorllch sind, um lhr noch vorhandenes Vermögen zu slchem. Kommt €s auf Grund lhres Eröff-

nungsantrags zur Eröfinung des lnsolvenzverfahrens, so wird ein €ingesetzt, der lhr pfändbares

verteilt. Naci Abscfi luss di6er Verteilung wird das lnsolvonzverfahren
einen Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt haben, die so genannte

Der Antrag auf Restschuldbefreiung kann nur in Verbindung mit einem eigenen Eröffnungsantrag gestellt werden.

Er ist aber nlcht voraussetzung für die Durchführung deg , sodass Sie an dieser Stelle ein-

deutig erklären müssen, ob Sie einen Restschuldbefreiungsantrag stellen oder nicht. Wenn das lnsolvenzverfahren

nicht ber€lts durch einen erfolgrelchen gerichtlichen SchuldonbereinigungsPlan o beendet wird, könnBn Sie

die Bofreiung von lhr6n Verbindlichkeiten nur durch elnen Antrag auf Restschuldbefteiung oder durch ein lnsolvenz-

planverfahren erlangen . Andemfalls können die Gläubiger ihre Forderungen, wenn sie nicht im lnsolvenzverfah-

ren erftillt worden sind, nach Aufhebung des lnsolvenzvedahrons weiterhin geltend machen . Von der Restschuld-

slnd dle ln § 302 lnso genanntan lnsbo3ondero also Forderungen

aus vorsäElich begangener unerlaubter Handlung, aus rückständigom gesetzlichen Unterhalt, den Si6 vorsäElich

pflichtwidrig nicht gewährt haben, aus einem Steuerschuldverhältnis' wenn Sie damit wegen einer Steuerstraftat

(Steuerhinterziehung, § 370 Abgabenordnung IAOI; gewerösmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel,

§ 374 AO) redtskäftlg vorurtoilt wordon sind , sowie Geldstrafon.

Vermögen und Einkommsn an die Gläubiger
aufgehoben und es schließt sich, wenn Sie

Wohlverhaltensperiode ö @ an.
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§ 373 AO; Steu6rhehlorel,
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